Bieterfragen und Antworten:

Frage 26.03.2026 um 13:21 Uhr

in mehreren Losen (1, 2, 5 und 6) werden die Möbel in schwer entflammbar, mindestens B gefordert.
Schwer entflammbar zieht immer einen Mehrpreis mit sich.
Würde die Brandschutzklasse B2 normal entflammbar ausreichen?

Antwort 27.03.2026 um 07:49 Uhr

In den Vergabeunterlagen ist für einzelne Möbel eine Brandschutzklassifizierung von mindestens Klasse B nach EN 13501-1 oder vergleichbar gefordert. Dies hat den Hintergrund, dass die entsprechenden Möbel in Flucht- und Rettungswegen stehen werden.
Eine Einstufung entsprechend der Klasse B2 ist nicht gleichwertig und erfüllt diese Anforderungen nicht.


Frage 25.03.2026 um 13:04 Uhr

Anstatt das GS-Zeichen, würde die CE-Kennzeichnung ausreichen?

Antwort 25.03.2026 um 13:56 Uhr

Ihre Nachfrage, ob eine CE-Kennung statt einem GS-Zeichen ausreichen würde, möchte ich Ihnen wie folgt beantworten:
Gemäß den Vergabeunterlagen ist das GS-Zeichen ("Geprüfte Sicherheit") gefordert. Dieses bestätigt eine unabhängige Prüfung der Produktsicherheit.
Die CE-Kennung stellt lediglich eine Eigenerklärung des Herstellers dar und ist für Möbel in der Regel nicht verpflichtend. Sie ersetzt daher nicht die Anforderungen des GS-Zeichens.
Ein Angebot ausschließlich mit CE-Kennzeichnung erfüllt die festgelegten Anforderungen nicht.


Frage 19.03.2026 um 09:28 Uhr

180° gebogen - bezieht sich das auf das komplette Sofa? Also in etwa U Förmig oder "nur" auf die Rückenlehne und das Sitzmodul ist gerade?
Auch eine Tiefe von +/- 100 cm ist schön sehr ungewöhnlich.

Antwort 19.03.2026 um 10:50 Uhr

Es wird klargestellt, dass sich die Angabe „Sofa 180 Grad gebogen“ auf das gesamte Sofa bezieht. Sowohl die Sitzfläche, als auch die innenliegende Rückenlehne sind entsprechend bogenförmig ausgeführt.
Die angegebene Tiefe bezieht sich auf das Gesamtmaß der Tiefe des Möbelstücks und nicht auf die Sitztiefe. Die Sitztiefe ist gesondert angegeben. Das bedeutet: Außenmaß in der Draufsicht von Vorderkante bis Rückseite.
__________________________________________________________________________






Frage 18.03.2026 um 14:10 Uhr: 

Los 2, Pos. 18
hier ist kein Bild dabei. Ist es möglich das sie hier ein Bild senden oder den Referenzartikel nennen?

Antwort 19.03.2026 um 08:53 Uhr

Für die betreffende Position wurde bewusst auf die Beifügung einer Abbildung bzw. Benennung eines Referenzproduktes verzichtet. Ziel ist es, die Produktneutralität zu gewährleisten. In den Vergabeunterlagen wurden nur in den Fällen Abbildungen verwendet, für die entsprechende Nutzungsrechte vorliegen. Unabhängig davon erfolgt die Ausschreibung produktneutral. Maßgeblich ist die funktionale und konstruktive Beschreibung in den Vergabeunterlagen.

Bei dem ausgeschriebenen Möbelstück handelt es sich um ein halbkreisförmiges (180Grad) gebogenes Sofa mit durchgehender innenliegender Rückenlehne.

Sofern Ihr Produkt die beschriebenen Anforderungen (siehe Vergabeunterlagen) erfüllt, kann dieses angeboten werden.





